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RESOLUTION 61/108

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/404, Ziff. 7)1.

61/108. Friedensuniversität

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/12 vom 10. Novem-
ber 2003, in der sie daran erinnerte, dass sie in ihrer Resolution
34/111 vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errichtung
der Friedensuniversität als spezialisiertes internationales Zen-
trum für Hochschulbildung, Forschung und die Verbreitung
von Wissen über Frieden und seine universale Förderung im
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen gebilligt hatte,
und in der sie außerdem an ihre Resolution 35/55 vom 5. De-
zember 1980 erinnerte, in der sie die Errichtung der Universität
gebilligt hatte, sowie auf alle früheren Resolutionen zu diesem
Gegenstand,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den energischen
Maßnahmen, die der Generalsekretär im Benehmen mit dem
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur und mit Ermutigung und
Unterstützung der Regierung Costa Ricas unternahm, um die
Universität neu zu beleben2,

in Anerkennung der beträchtlichen Fortschritte bei der
Durchführung des fünfjährigen Neubelebungsprogramms, die
zur Erreichung der vom Rat der Friedensuniversität festgeleg-
ten Ziele führte, namentlich durch den Aufbau von Program-
men hoher Qualität zu Friedens- und Sicherheitsthemen und
ihre Ausweitung auf verschiedene Regionen der Welt mittels
Partnerschaftsnetzen von Lehr- und Forschungsinstitutionen,

anerkennend feststellend, dass die künftige Entwicklungs-
strategie der Universität darauf gerichtet ist, die bereits erziel-
ten Fortschritte beim Ausbau und bei der Durchführung inno-
vativer Studien- und Ausbildungsprogramme zu festigen und
gleichzeitig ihre Kooperationsvereinbarungen in verschiede-
nen Weltregionen zu stärken und das Programm zur Weiter-
gabe von Wissen über Frieden zu fördern, so auch durch Fern-
unterricht und die Verbreitung von Unterrichtspaketen, mit
dem Ziel, die Friedenserziehung zu stärken,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Aktivitäten,
die darauf gerichtet sind, die Lehr- und Forschungsprogramme
der Universität auf Afrika, Asien und den Pazifik, Zentralasien
sowie auf Lateinamerika und die Karibik auszudehnen,

sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fort-
schritten bei der Ausarbeitung von Lehrprogrammen für Ma-
ster-Studiengänge, Kurzkursen, Programmen für die Verbrei-

tung von Kursmaterialien und für Fernstudium sowie bei der
Schaffung einer digitalen Bibliothek über Friedensfragen,

feststellend, dass die Universität besonderes Gewicht auf
die Bereiche Konfliktprävention, Friedenssicherung, Frie-
denskonsolidierung und friedliche Beilegung von Streitigkei-
ten gelegt und Studien- und Ausbildungsprogramme auf dem
Gebiet der demokratischen Konsensbildung und der Techni-
ken für die friedliche Beilegung von Konflikten eingeleitet hat,

sowie feststellend, dass die Universität im Rahmen der An-
strengungen, die die Vereinten Nationen und die Organisation
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur zum Aufbau und zur Förderung einer Kultur des Friedens
unternehmen, ein umfassendes Programm zum Aufbau einer
Kultur des Friedens in der ganzen Welt eingeleitet hat,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der engeren Zu-
sammenarbeit zwischen der Universität und den Organisatio-
nen und Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen,
insbesondere der Universität der Vereinten Nationen, der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, den Sekretariats-Hauptabteilungen Politi-
sche Angelegenheiten und Abrüstungsfragen, dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, dem Ausbildungs-
und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen und anderen,

in der Erwägung, dass es gilt, eine Erziehung zu fördern,
die zur friedlichen Koexistenz der Menschen beiträgt, wozu
auch die Achtung vor dem Leben, der Würde und der Unver-
sehrtheit aller Menschen ohne Ansehen der Staatsangehörig-
keit, der Rasse, des Geschlechts, der Religion oder der Kultur
sowie die Freundschaft und Solidarität zwischen den Völkern
gehören,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs, in dem die
Fortschritte bei der Neubelebung der Friedensuniversität, ins-
besondere im Zusammenhang mit der Durchführung des Fünf-
jahresprogramms zur Ausweitung und Neubelebung, darge-
legt werden3; 

2. ersucht den Generalsekretär, angesichts der wichti-
gen Tätigkeit der Universität und ihrer potenziellen Rolle bei
der Ausarbeitung neuer Sicherheitskonzepte und -ansätze
durch Forschung, Ausbildung und Dialog mit dem Ziel, wirk-
sam auf die neuen Bedrohungen des Friedens reagieren zu
können, Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Universität zu
prüfen, und bittet die Universität, Möglichkeiten zur weiteren
Stärkung ihrer Programme und Aktivitäten zur Zusammenar-
beit mit den Mitgliedstaaten und zum Aufbau ihrer Kapazitä-
ten auf dem Gebiet der Konfliktprävention, der Konfliktbeile-
gung und der Friedenskonsolidierung zu prüfen;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei seinen
Anstrengungen zur Beilegung von Konflikten und zur Frie-
denskonsolidierung, bei der Fortbildung der Bediensteten auf
diesem Gebiet sowie bei der Förderung der Erklärung über ei-
ne Kultur des Friedens und des Aktionsprogramms für eine

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Belize, Bolivien, Brasili-
en, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador,
El Salvador, Fidschi, Finnland, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guyana, Honduras, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Marokko, Mexiko, Ni-
caragua, Panama, Paraguay, Peru, Russische Föderation und Uruguay.
2 Siehe A/54/312, Ziff. 2. 3 A/61/285.
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Kultur des Friedens4 die Dienste der Universität weiter in An-
spruch zu nehmen;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatli-
chen Organe, die nichtstaatlichen Organisationen und interes-
sierte Privatpersonen, zu den Programmen und zum Kernhaus-
halt der Universität beizutragen, damit sie ihre wertvolle Ar-
beit weiterführen kann;

5. bittet die Mitgliedstaaten, dem Internationalen Über-
einkommen über die Errichtung der Friedensuniversität5 bei-
zutreten und so ihre Unterstützung für eine Bildungseinrich-
tung zu bekunden, deren Auftrag in der Förderung einer welt-
weiten Friedenskultur besteht;

6. beschließt, den Punkt „Friedensuniversität“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung
aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der General-
versammlung auf der genannten Tagung einen Bericht über die
Tätigkeit der Universität vorzulegen.

RESOLUTION 61/109

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/405, Ziff. 7)6.

61/109. Auswirkungen der atomaren Strahlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. Dezem-
ber 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuss der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung einsetzte, sowie auf ihre späteren Resolu-
tionen zu dieser Frage, so auch die Resolution 60/98 vom
8. Dezember 2005, in der sie unter anderem den Wissenschaft-
lichen Ausschuss ersuchte, seine Arbeit fortzusetzen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses und der Veröffentlichung seines Be-
richts über seine vierundfünfzigste Tagung7, 

erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des Wis-
senschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist,

besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen zur Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses, welche die Mitgliedstaaten
auf ihrer einundsechzigsten Tagung zum Ausdruck gebracht
haben,

feststellend, dass einige Mitgliedstaaten ein besonderes In-
teresse daran geäußert haben, Mitglieder des Wissenschaftli-
chen Ausschusses zu werden, und ihre Absicht bekundend,
diese Frage auf ihrer nächsten Tagung weiter zu behandeln,

sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist, Daten
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und
zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den Men-
schen und die Umwelt zu analysieren,

1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuss
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen
der atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er
während der vergangenen einundfünfzig Jahre seit seiner Ein-
setzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis
der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ioni-
sierenden Strahlung geleistet hat, sowie dazu, dass er seinen
ursprünglichen Auftrag mit wissenschaftlicher Autorität und
unabhängiger Urteilskraft wahrnimmt;

2. bekräftigt den Beschluss, die derzeitigen Aufgaben
und die unabhängige Rolle des Wissenschaftlichen Ausschus-
ses beizubehalten;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses und von der Veröffentli-
chung seines ausführlichen Berichts an die Generalversamm-
lung mit wissenschaftlichen Anhängen, mit dem der Aus-
schuss der Fachwelt und der Weltgemeinschaft seine neuesten
Evaluierungen der Auswirkungen der ionisierenden Strahlung
auf den Menschen zur Verfügung stellt; 

4. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss um die
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen Ak-
tivitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der
Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ionisie-
renden Strahlung jeglichen Ursprungs;

5. befürwortet die Absichten und Pläne des Wissen-
schaftlichen Ausschusses für den Abschluss seines gegenwär-
tigen Arbeitsprogramms der wissenschaftlichen Überprüfung
und Bewertung im Auftrag der Generalversammlung und er-
sucht den Wissenschaftlichen Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung die Pläne für
sein künftiges Arbeitsprogramm vorzulegen;

6. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss, auf sei-
ner nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen Proble-
me auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung fortzusetzen
und der Generalversammlung auf ihrer zweiundsechzigsten
Tagung darüber Bericht zu erstatten;

7. hebt hervor, dass der Wissenschaftliche Ausschuss
seine ordentlichen Tagungen jährlich abhalten muss, damit er
in seinen Berichten die neuesten Entwicklungen und Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung berücksich-
tigen und somit aktuelle Informationen zur Weiterleitung an
alle Staaten vorlegen kann;

8. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisatio-
nen, der Internationalen Atomenergie-Organisation und den

4 Resolutionen 53/243 A und B.
5 Siehe Resolution 35/55, Anlage. 
6 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Armenien, Australien, Belarus, Belgien, Brasi-
lien, Brunei Darussalam, Chile, China, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Guatemala, Indien, Indonesien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kuba,
Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Peru,
Polen, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei,
Spanien, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von Ameri-
ka.
7 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 46 und Korrigendum (A/61/46 und Corr.1). 




